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ANWEISUNGEN FÜR DEN WÄHLER
1. �Die Wähler werden von 8 bis 14 Uhr zur 

Stimmabgabe zugelassen. Wähler, die sich vor 
14 Uhr im Wahllokal befinden, werden jedoch 
noch zur Stimmabgabe zugelassen.

2. �Der belgische volljährige Wähler darf sowohl 
für die Wahl des Europäischen Parlaments als 
auch für die Wahl der Abgeordnetenkammer 
und für die Wahl des Wallonischen Parlaments 
eine Stimme für einen oder mehrere ordentliche 
Kandidaten und/oder für einen oder mehrere 
Ersatzkandidaten derselben Liste abgeben.
Der volljährige Bürger der Europäischen Union, 
der als Wähler eingetragen ist, darf nur eine 
Stimme für einen oder mehrere ordentliche 
Kandidaten und/oder für einen oder mehrere 
Ersatzkandidaten derselben Liste für die Wahl 
des Europäischen Parlaments abgeben. 
Der belgische minderjährige Wähler und der 
minderjährige Bürger der Europäischen Union, 
der als Wähler eingetragen ist, dürfen nur eine 
Stimme für einen oder mehrere ordentliche 
Kandidaten und/oder für einen oder mehrere 
Ersatzkandidaten derselben Liste für die Wahl 
des Europäischen Parlaments abgeben.
Der im Ausland ansässige belgische Wähler, 
der für die persönliche Stimmabgabe 
in einer belgischen Gemeinde eingetra-
gen ist, darf seine Stimme für die Wahl des 
Europäischen Parlaments und die Wahl der 
Abgeordnetenkammer oder nur für die Wahl 
der Abgeordnetenkammer abgeben.

3. �Die Kandidaten sind pro Liste in ein und derselben 
Spalte des Stimmzettels aufgeführt. Die Namen 

und Vornamen der Kandidaten für die ordentli-
chen Mandate sind der Vorschlagsreihenfolge 
entsprechend zuerst eingetragen; darunter fol-
gen unter der Bezeichnung „Ersatzkandidaten“ 
die Namen und Vornamen der ebenfalls der 
Vorschlagsreihenfolge entsprechend aufge-
führten Ersatzkandidaten.
Vor dem Namen und Vornamen jedes ordent-
lichen Kandidaten und Ersatzkandidaten steht 
pro Liste eine laufende Nummer und hinter 
dem Namen und Vornamen befindet sich ein 
kleineres Stimmfeld.
Die Listen sind auf dem Stimmzettel in steigen-
der Reihenfolge der jeder Liste durch das Los 
zugeteilten Nummer nach angeordnet.

4. �Ist der Wähler mit der Vorschlagsreihenfolge 
für die ordentlichen Kandidaten und 
Ersatzkandidaten auf der von ihm unterstützten 
Liste einverstanden, so färbt er mit dem ihm 
zur Verfügung gestellten Bleistift den hellen 
Mittelpunkt im Kopffeld über dieser Liste.
Ist er lediglich mit der Vorschlagsreihenfolge 
für die ordentlichen Kandidaten einverstan-
den und möchte er die Vorschlagsreihenfolge 
für die Ersatzkandidaten ändern, so gibt er 
eine Vorzugsstimme ab, indem er den hellen 
Mittelpunkt des Feldes hinter dem oder den 
Ersatzkandidaten seiner Wahl färbt.
Ist er lediglich mit der Vorschlagsreihenfolge 
für die Ersatzkandidaten einverstanden und 
möchte er die Vorschlagsreihenfolge für die 
ordentlichen Kandidaten ändern, so gibt er 
eine Vorzugsstimme ab, indem er den hellen 
Mittelpunkt des Feldes hinter dem oder den 

ordentlichen Kandidaten seiner Wahl färbt.
Ist er schließlich weder mit der 
Vorschlagsreihenfolge für die ordentlichen 
Kandidaten noch mit der Vorschlagsreihenfolge 
für die Ersatzkandidaten einverstanden und 
möchte er diese Reihenfolge ändern, so gibt 
er sowohl für einen oder mehrere ordentliche 
Kandidaten als auch für einen oder mehrere 
Ersatzkandidaten seiner Wahl auf der von ihm 
unterstützten Liste eine Vorzugsstimme ab.
Die Wahlziffer einer Liste besteht aus der 
Addition der Stimmzettel mit Stimmabgabe im 
Kopffeld und der Stimmzettel mit Stimmabgabe 
für einen oder mehrere ordentliche Kandidaten 
und/oder Ersatzkandidaten.

5. �Nachdem der Vorstandsvorsitzende das 
Identitätsdokument und die Wahlaufforderung 
des belgischen volljährigen Wählers überprüft 
hat, überreicht er ihm gegen Abgabe der wei-
ßen Wahlaufforderung einen blauen Stimmzettel 
für die Wahl des Europäischen Parlaments, 
einen weißen Stimmzettel für die Wahl der 
Abgeordnetenkammer und einen rosafarbenen 
Stimmzettel für die Wahl des Wallonischen 
Parlaments.
Der volljährige Bürger der Europäischen 
Union, der als Wähler eingetragen ist, erhält 
aus den Händen des Vorstandsvorsitzenden 
gegen Abgabe der blauen Wahlaufforderung 
einen blauen Stimmzettel für die Wahl des 
Europäischen Parlaments.
Der belgische minderjährige Wähler und der 
minderjährige Bürger der Europäischen Union, 
der als Wähler eingetragen ist, erhalten aus 

den Händen des Vorstandsvorsitzenden 
gegen Abgabe der blauen Wahlaufforderung 
einen blauen Stimmzettel für die Wahl des 
Europäischen Parlaments.
Der im Ausland ansässige belgische Wähler, 
der für die persönliche Stimmabgabe in einer 
belgischen Gemeinde eingetragen ist, erhält aus 
den Händen des Vorstandsvorsitzenden gegen 
Abgabe der grünen Wahlaufforderung einen blau-
en Stimmzettel für die Wahl des Europäischen 
Parlaments und einen weißen Stimmzettel für 
die Wahl der Abgeordnetenkammer.
Der im Ausland ansässige belgische Wähler, 
der für die persönliche Stimmabgabe in einer 
belgischen Gemeinde eingetragen ist, erhält 
aus den Händen des Vorstandsvorsitzenden 
gegen Abgabe der gelben Wahlaufforderung 
einen weißen Stimmzettel für die Wahl der 
Abgeordnetenkammer.
Nachdem der Wähler seine Stimme abge-
geben hat, zeigt er dem Vorsitzenden 
seine in vier zu einem Rechteck gefalteten 
Stimmzettel für das Europäische Parlament, 
die Abgeordnetenkammer beziehungsweise das 
Wallonische Parlament mit dem Stempel nach 
außen und wirft sie jeweils in die entsprechende 
Urne; nachdem er seine Wahlaufforderung von 
dem Vorsitzenden oder dem damit beauftragten 
Beisitzer hat abstempeln lassen, verlässt er den 
Raum.

6. �Der Wähler darf sich nur während der für 
die Stimmabgabe erforderlichen Zeit in der 
Wahlkabine aufhalten.

7. Ungültig sind :

1° �alle anderen Stimmzettel als diejenigen, 
die der Vorsitzende im Augenblick der 
Stimmabgabe ausgehändigt hat ;

2° selbst letztgenannte Stimmzettel :
a) wenn der Wähler darauf keine Stimme 
abgegeben hat ;
b) �wenn er mehr als eine Listenstimme 

oder Vorzugsstimmen für ordentli-
che Kandidaten beziehungsweise 
Ersatzkandidaten auf verschiedenen 
Listen abgegeben hat ;

c) �wenn er auf einer Liste eine Kopfstimme und 
gleichzeitig eine Vorzugsstimme für einen 
oder mehrere ordentliche Kandidaten 
beziehungsweise Ersatzkandidaten einer 
anderen Liste abgegeben hat ;

d) �wenn er eine Stimme für einen oder meh-
rere ordentliche Kandidaten einer Liste 
und einen oder mehrere Ersatzkandidaten 
einer anderen Liste abgegeben hat ;

e) �wenn ihre Form und ihre Abmessungen 
geändert worden sind oder wenn sie innen 
ein Papier oder irgendeinen Gegenstand 
enthalten ;

f) �wenn eine Streichung, ein Zeichen oder 
eine durch das Gesetz nicht gestattete 
Markierung angebracht worden ist, die 
den Wähler erkennbar machen kann.

8. �Wer wählt, ohne wahlberechtigt zu sein, oder 
wer ohne gültige Vollmacht für einen anderen 
wählt, macht sich strafbar.

ELECTION DU PARLEMENT EUROPEEN - WAHL DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

CIRCONSCRIPTION ELECTOTRALE WALLONNE - FRANZÖSISCHES WAHLKOLLEGIUM
9 JUIN 2024 - 9. JUNI 2024

ELECTION DE 8 MEMBRES DU PARLEMENT EUROPEEN - WAHL VON 8 MITGLIEDERN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

2
MR

1 Wilmès
Sophie

2 Chastel
Olivier

3 Cassart
Benoît

4 Hidalgo
Laura

5 Croonen
Adrien

6 Hareyan
Arminé

7 Stuckens
Tanguy

8 Barzin
Anne

SUPPLEANTS
ERSATZKANDIDATEN

1 Biermann
Jonathan

2 Laroche
Mélanie

3 Defat
Simon

4 Rousselle
Lucie

5 Daoudi
Rafika

6 Cialone
Thomas

4
PS

1 Di Rupo
Elio

2 Ceulemans
Estelle

3 Celik
Duygu

4 Hennart
Luc

5 Kayembe 
Stamili Dorcas

6 Liessens
Matthieu

7 Weyrich
Olivier

8 Fernandez 
Fernandez Julie

SUPPLEANTS
ERSATZKANDIDATEN

1 Winckel
Fabienne

2 Moiny
Samuel

3 Fnine
Ibtihal

4 Hardy
Maxime

5 Luongo
Cassandra

6 Delannois
Paul-Olivier

6
LES ENGAGÉS

1 Verougstraete
Yvan

2 Greoli
Alda

3 Collinet
Christiane

4 Belhaloumi
Abdelrhani

5 De Winter
Caroline

6 Muongo
David

7 Lejeune
Jean-Denis

8 Vandevivere
Claire

SUPPLEANTS
ERSATZKANDIDATEN

1 Périn
Mathieu

2 Scailquin
Stéphanie

3 Nyssens
Jean-Albert

4 Grandjean
Valentine

5 Sénépart
Isabelle

6 Arens
Josy

8
PTB

1 Botenga
Marc

2 Lecron
Sophie

3 Cocciolo
Antonio

4 Mrabet
Farah

5 Morreale
Gaetano

6 Farias de 
Azevedo Jacyara

7 Munoz Gomez
Elisa

8 Pestieau
David

SUPPLEANTS
ERSATZKANDIDATEN

1 Verbauwhede
Michaël

2 Verlinden
Alice

3 Hhabbad
Khalid

4 Maenaut
Julie

5 Belafquih
Leïla

6 Le Paige
Charlie

13
DéFI

1 Van Dorpe
Fabrice

2 Sadid
Lailuma

3 Lowagie
Serge

4 Odimba 
Véronique

5 Cucurachi
Enio Antonio

6 Sandersen
Charlotte

7 Dermine
Alexandre

8 Mbalanga 
Mangulia Lucie

SUPPLEANTS
ERSATZKANDIDATEN

1 Bourgeois
Roland

2 Vanroelen
Valérie

3 Nicolet
Bruno

4 Batugowski
Lise

5 Lienard
Philippe

6 De Leener
Lauralie

14
ECOLO

1 Bricmont
Saskia

2 De Schutter
Olivier

3 Charlet
Léa

4 Melin
Cedric

5 Adedeji Mortoni
Selina

6 Scauflaire
Xavier

7 Huytebroeck
Evelyne

8 Pire
Luc

SUPPLEANTS
ERSATZKANDIDATEN

1 Lepczynski
Stéphanie

2 Fredericq 
Evangelista Kim

3 Manne
Laura

4 Demonté
Tony

5 Blauen
Adrien

6 Durant
Isabelle

18
Anticapitalistes

1 Verstraeten
Denis

2 Thomas
Charlotte

3 Poutou
Philippe

4 Horlait
Laure

5 Tondeur
Alain

6 Maravelaki
Afroditi

7 Lancharro Rodriguez
Marcos

8 Shalkouhi-Coutteure
Roxanne

SUPPLEANTS
ERSATZKANDIDATEN

1 Vandelook
Mélodie

2 Palm
Judith

3 Seynaeve
Clara

4 Renard
Antoine

5 Bothuyne
Romain

6 Pont
Silane

FRANZÖSISCHES WAHLKOLLEGIUM

WAHL DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
vom 9. Juni 2024 

Hauptwahlvorstand
Aufgrund der gemäß den Artikeln 115 und 116 §§ 1, 3 und folgenden des Wahlgesetzbuches für die Wahl des Europäischen 
Parlaments vorgeschlagenen Kandidaturen; 
Aufgrund der Annahmeerklärungen der Kandidaten;
Schließt der HAUPTWAHLVORSTAND wie folgt die Listen der Kandidaten ab, für die am vorerwähnten 9. Juni 2024 bei der Wahl 
von 8 Mitgliedern gültig gestimmt werden kann.
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